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Gemäß § 33 Nr. 2 UStDV muss 
die Rechnung das Ausstellungs-
datum enthalten

 Das Ausstellungsdatum der Rech-
nung ist nicht immer identisch mit 
dem Leistungsdatum



Gemäß § 33 Nr. 3 UStDV muss 
die Rechnung die Menge und die 
Art der gelieferten Gegenstände 
oder den Umfang und die Art der 
sonstigen Leistung enthalten

 Die Angabe in der Rechnung 
muss die Leistung hinreichend 
genau bezeichnen



Außerdem muss die Rechnung 
das Entgelt und den darauf ent-
fallenden Steuerbetrag in einer 
Summe sowie den anzuwenden-
den Steuersatz  oder bei einer 
Steuerbefreiung einen Hinweis 
darauf enthalten

 In der Rechnung muss der Nett o-
betrag und die darauf entfallende 
Steuer nicht separat aufgeführt 
werden

 Die Angabe des Steuersatz es ist 
ausreichend

 Der Gesamtrechnungsbetrag
(inklusive der Umsatz steuer) darf 
nicht höher als 150 € sein







6. Vorsteuerberichtigung 
6.1 Allgemeine Voraussetzungen für die Vorsteuerberichtigung 

Liegt ein Tatbestand vor, der 
eine Vorsteuerberichtigung 

erforderlich macht?

Ja/Nein Hinweise

Sind in 2014 erstmals Grund-
stücke oder Grundstücksteile 
verwendet worden, für die 
Vorsteuer abgezogen wurde?

  Es sind gegenüber dem Finanzamt 
dazu separate Angaben zu machen

 Die Angaben sind auch dann zu 
machen, wenn schon 2013 oder 
früher Vorsteuer aus Anzahlungen 
abgezogen wurden 

Haben sich in 2014 die
Verhältnisse bei der Nutz ung 
eines Grundstücks geändert?

  Dabei muss eine Veränderung in 
der Nutz ung im Verhältnis steuer-
freie/steuerpfl ichtige Verwendung
eingetreten sein, also ein geänderter 
Vorsteuerschlüssel vorliegen

 Gemäß § 15a Abs. 1 UStG betriff t 
der Tatbestand Anschaff ungs- oder 
Herstellungskosten seit 2004

 Gemäß § 15a Abs. 3 UStG betriff t 
der Tatbestand größere Instand-
setz ungskosten (mehr als 1.000 € 
Vorsteuer),
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Liegt ein Tatbestand vor, der 
eine Vorsteuerberichtigung 

erforderlich macht?

Ja/Nein Hinweise

  Gemäß § 44 Abs. 2 UStDV muss die 
Verwendungsänderung mindestens 
10 % oder mehr als 1.000 € betragen

Haben sich in 2014 die
Verhältnisse bei der Nutz ung 
eines beweglichen körperli-
chen Gegenstands geändert?









 Eine Veränderung in der Nutz ung 
im Verhältnis steuerfreie/steuer-
pfl ichtige Verwendung
muss eingetreten sein

 Gemäß § 44 Abs. 1 UStDV bei 
Anschaff ungs- oder Herstellungs-
kosten (§ 15a Abs. 1 UStG), wenn 
mehr als 1.000 € (insgesamt),

 Es müssen größere Instandset-
zungskosten (mehr als 1.000 € Um-
satz  bzw. Vorsteuer) vorgelegen 
haben, § 15a Abs. 3 UStG

 Gemäß § 44 Abs. 2 UStDV muss die 
Verwendungsänderung mindestens 
10 % (oder mehr als 1.000 €) betra-
gen

Wurde in 2014 ein Gegen-
stand (Umlaufvermögen) 
oder eine sonstige Leistung, 
die nur einmalig verwendet 
werden sollte, anders ver-
wendet, als dies zum Zeit-
punkt des
Leistungsbezugs geplant war





 Eine Veränderung in der Nutz ung 
im Verhältnis steuerfreie/steuer-
pfl ichtige Verwendung muss einge-
treten sein

 Es müssen Anschaff ungs- oder Her-
stellungskosten (§ 15a Abs. 2 UStG) 
vorliegen, und mehr als 1.000 € an 
Vorsteuer entstanden sein, § 44 
Abs. 1 UStDV. Beachte die unter-
jährige Berichtigungspfl icht bei 
Beträgen über 6.000 € (Vorsteuerbe-
richtigung) im Voranmeldungsver-
fahren.

6.2 Berechnung der Vorsteuerberichtigung 

Gegenstand Umsatz steuer

(1)

zeitanteilig

(2)

Verwendungs-
änderung

(3)

Berichtigungs-
betrag
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Berechnung der Berichtigung:

Umsatz steuer x zeitanteilig x Verwendungsänderung = Berichtigungsbetrag

1. Anzusetz en ist die gesamte Vorsteuer aus der Anschaff ung/Herstellung bzw. der 
Instandsetz ungsmaßnahmen, unabhängig, in welcher Höhe der Vorsteuerabzug 
zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs möglich gewesen war.

2. Die rechnerische Verteilung des gesamten Vorsteuerbetrags erfolgt auf den maß-
geblichen Vorsteuerberichtigungszeitraum, § 15a Abs. 5 UStG. Bei einem beweg-
lichen körperlichen Gegenstand 12/60, bei einem Grundstück bzw. Grundstücks-
teil 12/120. Kürzere Verwendungszeiten sind möglich, aber selten.
Bei einer Entnahme oder einem Verkauf (§ 15a Abs. 8 und Abs. 9 UStG) ergibt 
sich eine sofortige Berichtigungspfl icht des gesamten restlichen, noch verblei-
benden Berichtigungszeitraums, § 44 Abs. 4 UStDV, bereits im Voranmeldungs-
verfahren der Entnahme/des Verkaufes.

3. Die Verwendungsänderung ergibt sich im Vergleich der geplanten Verwendung 
der bezogenen Leistung zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs zu der tatsächli-
chen Verwendung in 2014 (durchschnitt liche Verwendung in 2014) bezogen auf 
die Verwendung für vorsteuerabzugsberechtigende Zwecke.

Verwendungsabsicht zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs %
Tatsächliche Verwendung in 2014:     %
= Verwendungsänderung %
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A. Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahren 

Teil I Erläuterungen zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 
USt 1 A 2015  

(gegliedert nach den am Rand des beigefügten amtlichen Musters angegebenen 
Zahlen)
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Vorbemerkungen
Unternehmer (kein Kleinunternehmer) , die ihre gewerbliche oder berufl iche Tä-
tigkeit neu aufgenommen haben, sind für das Kalenderjahr des Beginns der Un-
ternehmertätigkeit   und das folgende Kalenderjahr zur monatlichen Abgabe der 
Umsatz steuer-Voranmeldung  verpfl ichtet (§ 18 Abs. 2 Satz  4 UStG). Ansonsten gilt 
Folgendes: 
 Unternehmer sind nach § 18 Abs. 1 und 2 UStG verpfl ichtet, vierteljährliche Um-

satz steuer-Voranmeldungen abzugeben. 
 Beträgt die für das Kalenderjahr 2014 gezahlte Steuer nicht mehr als 1.000 €, 

befreit das Finanzamt den Unternehmer (in der Regel) von der Verpfl ichtung 
zur Abgabe von Umsatz steuer-Voranmeldungen. Wird die Befreiung vom 
Finanzamt vorgenommen, weil sich für das Kalenderjahr 2014 kein Umsatz -
steuer-Vergütungsanspruch (Erstatt ungsanspruch ) ergeben hat, kann der Unter-
nehmer hierzu Einwendungen erheben und die Umsatz steuer-Voranmeldungen 
weiterhin vierteljährlich abgeben (Abschn. 18.2 Abs. 2 UStAE).

 Beträgt die für das Kalenderjahr 2014 gezahlte Steuer mehr als 7.500 €, ist der 
Kalendermonat der gesetz liche Voranmeldungszeitraum. 

 Ergibt sich für das Kalenderjahr 2014 ein Umsatz steuer-Vergütungsanspruch 
(Erstatt ungsanspruch) von mehr als 7.500 €, besteht ein Wahlrecht (§ 18 Abs. 2a 
UStG). Danach können die Umsatz steuer-Voranmeldungen für das Kalenderjahr 
2015 monatlich abgegeben werden, wenn der Unternehmer bis zum 10. Februar 
2015 (bei bewilligter Dauerfristverlängerung = 10. März 2015) eine Umsatz steuer-
Voranmeldung für den Januar 2015 abgibt.

Beispiel: A ist seit 1. Juli 2013 als EDV-Berater tätig. Für das Kalenderjahr 2014 
ergibt sich eine Zahllast von 4.800 €. 

Lösung: A war als Unternehmensgründer für die Kalenderjahre 2013 und 2014 
zur monatlichen Abgabe der Umsatz steuer-Voranmeldungen verpfl ichtet. Für 
das Kalenderjahr 2015 sind vierteljährliche Umsatz steuer-Voranmeldungen ab-
zugeben (Zahllast Vorjahr zwischen 1.000 € und 7.500 €).

Wird eine Organgesellschaft  (vgl. Teil IV 6.) selbst Unternehmer, bestimmt sich der 
Voranmeldungszeitraum nach den Verhältnissen der Organgesellschaft im voran-
gegangenen Kalenderjahr.

Ergibt sich während des Kalenderjahres 2015 eine Änderung des Voranmeldungs-
zeitraums (z.B. infolge Einreichung berichtigter Umsatz steuer-Voranmeldungen 
2014 oder aufgrund einer Umsatz steuer-Sonderprüfung), wird der Unternehmer 
vom Finanzamt entsprechend unterrichtet. Anträge des Unternehmers, wegen au-
ßergewöhnlicher Verhältnisse im Vorjahr den Voranmeldungszeitraum abweichend 
festz ulegen, werden von der Finanzverwaltung regelmäßig abgelehnt (so auch OFD 
Hannover, Verfügung vom 13.8.2009, S 7346-77-St0 182).

 Abgabefrist
Besteht eine Abgabeverpfl ichtung für das Kalenderjahr 2015, sind die Umsatz steuer-
Voranmeldungen spätestens am zehnten Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeit-
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raums  elektronisch (authentifi ziert) abzugeben (zur Zahlungsschonfrist  siehe auch 
Teil I 68).

 Abgabezeitraum 2015 Ablauf
Abgabefrist1)

Ablauf 
Zahlungsschonfrist1)

Januar 10. Februar 13. Februar
Februar 10. März 13. März
März + 1. Kalendervierteljahr 10. April 13. April
April 11. Mai 14. Mai
Mai 10. Juni 15. Juni
Juni + 2. Kalendervierteljahr 10. Juli 13. Juli
Juli 10. August 13. August
August 10. September 14. September
September + 3. Kalendervierteljahr 12. Oktober 15. Oktober
Oktober 10. November 13. November
November 10. Dezember 14. Dezember
Dezember + 4. Kalendervierteljahr 11. Januar 2016 14. Januar 2016
1) Zu den Fristen bei Dauerfristverlängerung um einen Monat vgl. Teil II Vorbemerkungen

Wird die Voranmeldung nicht fristgerecht abgegeben, kann das Finanzamt einen 
 Verspätungszuschlag festsetz en, § 152 AO. Bei erstmaliger verspäteter Anmeldung 
der Umsatz steuer-Vorauszahlung wird im Allgemeinen auf einen Verspätungszu-
schlag verzichtet und der Unternehmer lediglich über die Folgen einer fortgesetz ten 
verspäteten Abgabe unterrichtet. Wird die angemeldete Vorauszahlung nicht fristge-
recht entrichtet, entstehen  Säumniszuschläge. Die Nichtabgabe der Umsatz steuer-
Voranmeldung oder die Abgabe von Umsatz steuer-Voranmeldungen mit unrichti-
gen Angaben ist – auch bei späterer Abgabe der Umsatz steuerjahreserklärung mit 
zutreff enden Angaben – eine Steuerverkürzung auf Zeit, deren strafrechtliche Folgen 
sich nicht auf die Festsetz ung von Hinterziehungszinsen reduzieren lassen (Bundes-
gerichtshof vom 17.3.2009, UR 2009, 899). Daneben kann nach § 26b UStG die Nicht-
entrichtung oder die nicht vollständige Entrichtung der Vorauszahlung im Fällig-
keitszeitpunkt als  Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet 
werden, wenn über die geschuldete Steuer Rechnungen mit gesondertem Steueraus-
weis (vgl. Teil IV 15) erteilt wurden. Die gleichen Folgen treten bei Nichtabgabe der 
Voranmeldung ein, wenn das Finanzamt die Vorauszahlung (schätz ungsweise) fest-
setz t. Auch wird die verspätete bzw. Nichtabgabe in der Praxis stärker verfolgt, eben-
so werden hohe Nachmeldungen in Form einer berichtigten Umsatz steuervoranmel-
dung intensiver hinterfragt. Es empfi ehlt sich, in diesen Fällen der Finanzbehörde 
vorab die Umstände mitz uteilen, die zu Nachzahlungen/Korrekturen geführt haben.

Der jeweils zutreff ende Voranmeldungszeitraum ist im Ankreuzschema (Zeilen 8 
bis 13) kenntlich zu machen. Stets auszufüllen sind auch die Steuernummer (Zeile 3), 
das zuständige Finanzamt (Zeilen 7 bis 10) und die Anschrift des Unternehmens 

3-16
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(Zeilen 13 bis 16). Fragen hierzu werden in Teil III A 1 bis 10 und Teil IV 1 bis 6 be-
antwortet. Das Muster USt 1 A 2015 und die Ausfüllanleitung USt 1 E wurden mit 
BMF-Schreiben vom 6.10.2014 amtlich bekannt gegeben. Die Umsatz steuer-Voran-
meldungen sind grundsätz lich im ELSTER-Verfahren elektronisch zu übermitt eln 
(Informationen unter www.elster.de). Für eine authentifi zierte Übermitt lung (ab 
1.1.2013 Pfl icht!) wird nach kostenloser Registrierung auf der Internetseite www.
elsteronline.de/eportal/ ein Zertifi kat zugeteilt, für die Übermitt lung sind die o.g. 
Angaben zwingend erforderlich, ansonsten scheitert die Übermitt lung schon vor-
ab.

Auf Antrag gestatt et das Finanzamt eine Abgabe in herkömmlicher Form – auf 
Papier oder per Telefax (Urteil des BFH vom 4.7.2002, UR 2002, 477). Dem Antrag 
wird insbesondere dann entsprochen werden, wenn der Unternehmer nicht über die 
erforderlichen technischen Voraussetz ungen verfügt und es ihm nicht zumutbar ist, 
die Voraussetz ungen zu schaff en, die für die Übermitt lung nach der Steuerdaten-
Übermitt lungsverordnung eingehalten werden müssen (Abschn. 18.1 Abs. 1 US-
tAE). Diese Ausnahmen werden in der Praxis von den Behörden sehr ungern geneh-
migt und sollten daher nur in begründeten (notwendigen) Einzelfällen beantragt 
werden. Die Voranmeldungsvordrucke werden von den Finanzämtern vorgehalten. 
Außerdem können die Vordrucke unter www.formulare-bfi nv.de aufgerufen und 
entweder online ausgefüllt und gespeichert oder als leeres pdf-Dokument herunter-
geladen werden.

Handelt es sich um eine berichtigte Voranmeldung (weil z.B. Umsätz e oder Vor-
steuerbeträge berichtigt oder nachgemeldet werden), ist im Kästchen zu Zeile 14 
eine ,,1“ einzutragen. Werden der Voranmeldung Verträge, Rechnungen, Erläute-
rungen usw. beigefügt oder mit gesonderter Post übersandt, ist im Kästchen zu Zei-
le 16 eine ,,1“ einzutragen. 

 Unterschrift
Die Umsatz steuer-Voranmeldung ist vom Unternehmer zu unterschreiben. Ausrei-
chend ist – abweichend von der Umsatz steuer-Jahreserklärung – auch die Unter-
schrift des beauftragten steuerlichen Beraters. Dies wird bei der elektronischen 
Übermitt lung durch die Authentifi zierung ersetz t.

 Anmeldung der Umsatzsteuervorauszahlung

 Betragsangaben
Die Bemessungsgrundlagen (Entgelte ohne Umsatz steuer = nett o) sind stets in vol-
len Euro anzugeben; nur in der Steuerspalte sind auch Cent einzutragen. Negativen 
Werten ist ein Minuszeichen voranzustellen (z.B. Entgeltminderungen höher als lau-
fende Umsätz e, Forderungsausfälle, Berichtigungen i.S.v. § 17 UStG). Andere Wäh-
rungen sind nach den im BStBl Teil I bzw. online unter www.bundesfi nanzministe-
rium.de veröff entlichten Monatskursen in Euro umzurechnen. Auf Antrag kann das 
Finanzamt auch eine Umrechnung nach Tageskursen laut Bankmitt eilung oder 
Kurszett el bewilligen. 

85
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 Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug
Es ergeben sich gegenüber dem Kalenderjahr 2014 keine Rechtsänderungen (Erläu-
terungen hierzu vgl. Teil III B 33 bis 41). Wegen der Abstimmung mit den Angaben 
der ZM ist es unbedingt erforderlich, dass bei Warenexporten in das übrige Gemein-
schaftsgebiet nur die steuerfreien Lieferungen an Abnehmer mit USt-IdNr. in Zeile 20 
eingetragen werden. Handelt es sich um die Lieferung des ersten Abnehmers eines 
innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts (vgl. Teil III B 15), ist nicht die Zeile 20,
sondern die Zeile 38 auszufüllen. Sind Warenexporte in das Dritt landsgebiet als 
Ausfuhrlieferung steuerfrei, sind diese Lieferungen weder in Zeile 20 noch in die 
ZM aufzunehmen, sondern ausschließlich in Zeile 23 einzutragen. Die gesondert in 
Zeile 21 einzutragenden innergemeinschaftlichen Lieferungen neuer Fahrzeuge an 
Abnehmer ohne USt-IdNr. sind dem BZSt vierteljährlich gesondert zu melden (vgl. 
Teil III B 34). Gleiches gilt für die in Zeile 22 einzutragenden innergemeinschaftli-
chen Lieferungen neuer Fahrzeuge durch Nichtunternehmer oder Kleinunterneh-
mer (vgl. Teil III A 69 und III B 35).

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug
Wegen Erläuterungen hierzu siehe Teil III B 43-49.

 Steuerpfl ichtige Umsätze
Tatbestandsvoraussetz ung der in den Zeilen 26-30 einzutragenden steuerpfl ichtigen 
Umsätz e ist die Umsatz ausführung im Inland (vgl. Teil IV 9). Wird ein Umsatz  im 
Ausland  ausgeführt oder gilt das Ausland als Leistungsort, ist der Umsatz  nicht 
steuerbar und in Zeile 41 oder 42 einzutragen. Zum Ort der Lieferung vgl. Teil IV 12 
und zum Ort der sonstigen Leistungen vgl. Teil IV 13. Weitere Erläuterungen zu 
steuerpfl ichtigen Umsätz en – getrennt nach Steuersätz en – fi nden sich in Teil III A 33 
bis 60. Unentgeltliche Wertabgaben  (Teil IV 8 und Teil IV 14) sind ebenfalls in den 
Zeilen 26 und 27 einzutragen (zu den Pauschbeträgen für Sachentnahmen bei Bäcke-
reien, Metz gereien, Gastwirtschaften sowie Einzelhandel mit Nahrungs- und Ge-
nussmitt eln vgl. Teil III A 34-37 und Anhang 1 zu III A).

Bei der Zuordnung der Umsätz e ist zu beachten, dass Änderungen der Bemes-
sungsgrundlage  nach § 17 UStG (z.B. Skontoabzüge) in der laufenden Umsatz steu-
er-Voranmeldung zu berücksichtigen sind, nachträglich zu meldende Entgelte  aber 
durch berichtigte Umsatz steuer-Voranmeldung erklärt werden müssen.

Beispiel: A hat in der Umsatz steuer-Voranmeldung für Januar 2015 in Zeile 26 
eine Bemessungsgrundlage von 100.000 € und eine Umsatz steuer von 19.000 € er-
klärt. Bei der Bearbeitung der Umsatz steuer-Voranmeldung für April 2015 (Net-
toumsatz  erneut 100.000 €) bemerkt A, dass in der Januarvoranmeldung aufgrund 
eines Buchungsfehlers Entgelte von 20.000 € nicht erklärt worden sind. Außerdem 
ergibt sich infolge einer von A anerkannten Mängelrüge eines Kunden eine Ent-
geltrückgewähr von 20.000 € zu einem Januarumsatz .

Lösung: A ist verpfl ichtet, für den Januar 2015 eine berichtigte Umsatz steuer-Vor-
anmeldung abzugeben (anzukreuzen in Zeile 14) und in Zeile 26 den berichtigten
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